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Ihr Antrag nach § 4 Abs. 1 ThürlFG vom 6. Juni 2017

Sehr geehrter Herr Friedland,

mit Ihrem Antrag nach § 4 Abs. 1 des Thüringer Informationsfreiheitsgesetzes (ThürlFG) vom

6. Juni 2017 bitten Sie um Zusendung folgender Unterlagen:

Aktueller Stand der Umsetzung eines Transparenzgesetzes für Thüringen,

aktuelle Planungen und Milestones rund um ein Transparenzgesetz für Thüringen bis zum

Ende der Legislaturperiode,

aktuelle Entwürfe für Transparenzgesetze in Thüringen.

Der von Ihnen geltend gemachte gesetzliche Informationsanspruch nach § 4 Abs. 1 ThürlFG

besteht aus folgendem Grund nicht:

Der Anwendungsbereich des Thüringer Informationsfreiheitsgesetzes ist vorliegend nicht

eröffnet. Gemäß § 2 Abs. 1 und 3 ThürlFG ist der Thüringer Landtag nur informationspflichtig

bezogen auf die Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Verwaltungsaufgaben, ausdrücklich nicht

aber im spezifischen Bereich der Wahrnehmung parlamentarischer Angelegenheiten. Der

Antrag zielt erkennbar nicht auf eine öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit des Landtags.

Ungeachtet des nicht bestehenden gesetzlichen Informationsanspruchs nach § 4 Abs. 1

ThürlFG weise ich Sie auf den Beschluss des Thüringer Landtags vom 23. Juni 2016 hin, nach

dem der Landtag die Landesregierung gebeten hat, dem Landtag bis zum 31. März 2017 einen
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Entwurf für die Fortentwicklung der Rechtslage in Thüringen hin zu einem Thüringer

Transparenzgesetz vorzulegen (vgl. Nummer II der Drucksache 6/2369). Eine entsprechende

Gesetzesinitiative liegt nicht vor.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgäbe Widerspruch

erheben. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Thüringer Landtag,

Jürgen-Fuchs-Straße 1, 99096 Erfurt einzulegen.

Mit freundlichen Grüßen
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